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I:   Name, Sitz, Geschäftsjahr, Vereinsfarben, Zweck, Grundsätze 

§  1:   Name des Vereins 

Der Verein führt den Namen „Turn- und Sportverein Schnait 1911“ mit dem 
Zusatz „eingetragener Verein“. 

§  2:   Sitz des Vereins 

Der Verein hat seinen Sitz in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis). 

§  3:   Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§  4:   Vereinsfarben 

Die Vereinsfarben sind blau-weiß. 

§  5:   Zweck des Vereins, Grundsätze 

Abs. 1:   Der Verein setzt sich die Aufgabe, nach dem Grundsatz der Freiwilligkeit und 
unter Ausschluss von parteipolitischen und konfessionellen Gesichtspunkten, 
der Gesundheit und der Lebensfreude seiner Mitglieder zu dienen. 

Abs. 2:   Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  
Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Breiten- und Leis-
tungssport, die sportliche Freizeitgestaltung, die Leibeserziehung von Kindern, 
die Jugenderholung und die internationalen Begegnungen. 

Abs. 3:   Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.  

Abs. 4:   Die Mitglieder erhalten keine Zuwendung aus Mitteln des Vereins. Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

Abs. 5:   Die Mitglieder der Organe und Gremien des Vereins sind grundsätzlich ehren-
amtlich tätig. Die ihnen entstehenden Auslagen und Kosten werden ersetzt. So-
weit für den Aufwendungsersatz steuerliche Pauschalen und steuerfreie 
Höchstgrenzen bestehen, erfolgt ein Ersatz nur in dieser Höhe. Der Vereinsaus-
schuss kann im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten für die Aus-
übung von Vereinsämtern eine angemessene Vergütung und / oder eine ange-
messene Aufwandsentschädigung im Sinne des § 3 Nr. 26 a EStG beschließen.  

Abs. 6:   Der Verein ist Mitglied des Württembergischen Landessportbundes e.V. Stutt-
gart, dessen Satzung er anerkennt. 

Abs. 7:   Der Verein, seine Mitglieder und Mitarbeiter bekennen sich zu den Grundsätzen 
eines umfassenden Kinder- und Jugendschutzes u.a. auf der Grundlage des Bun-
deskinderschutzgesetzes und treten für die Integrität und die körperliche und 
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seelische Unversehrtheit und Selbstbestimmung der anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen ein.  

II:   Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft  

§  6:   Erwerb der Mitgliedschaft 

Abs. 1:   Die Mitgliedschaft wird durch Abgabe der Aufnahmeerklärung gegenüber dem 
Verein beantragt. Der Antrag bedarf der Schriftform. Minderjährige bedürfen 
der Zustimmung Ihres gesetzlichen Vertreters. 

Abs. 2:   Über den Antrag entscheidet der Vereinsvorstand nach freiem Ermessen. 

Abs. 3:   Beschließt der Vereinsvorstand die Aufnahme, dann beginnt die Mitgliedschaft 
mit dem Ersten des Monats, in dem die Aufnahmeerklärung dem Verein zuge-
gangen ist. Die Aufnahme gilt als beschlossen, wenn der Vereinsvorstand den 
Antrag nicht innerhalb von 6 Wochen ablehnt. 

Abs. 4:   Die Mitgliedsdauer beträgt mindestes ein Jahr, wenn sie nicht vorzeitig durch 
Tod, Streichung von der Mitgliederliste, Ausschluss oder durch Auflösung des 
Vereins beendet wird. 

Abs. 5:   Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar und nicht vererblich. Die Ausübung der 
Mitgliedschaftsrechte kann nicht einem Anderen übertragen werden. 

§  7:   Verlust der Mitgliedschaft 

Abs. 1:   Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Streichung von der Mitgliederliste, Auf-
lösung des Vereins. 

Abs. 2:   Der Austritt ist nur zum Schluss des Geschäftsjahres mit einer Kündigungsfrist 
von einem Monat zulässig. Er erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Verein. 
Die Erklärung bedarf der Schriftform. Die Austrittserklärung von Minderjähri-
gen ist durch den gesetzlichen Vertreter abzugeben. § 6 Abs. 4 bleibt unberührt. 

Abs. 3:   Der Vereinsvorstand kann ein Mitglied von der Mitgliederliste streichen, wenn 
das Mitglied trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit seinen Zahlungsver-
pflichtungen im Rückstand ist. Zwischen beiden Mahnungen muss ein Zeitraum 
von mindestens drei Wochen liegen; die erste ist einen Monat nach der Fällig-
keit der Schuld zulässig, die zweite muss die Androhung der Streichung enthal-
ten. Die Verpflichtung zur Zahlung der fällig gewordenen Verbindlichkeit bleibt 
unberührt. 

Abs. 4:   Der Ausschluss eines Mitgliedes ist zulässig, wenn gegen das Mitglied ein wich-
tiger Grund vorliegt. Ausschließungsgründe sind insbesondere vorsätzliche Ver-
stöße gegen die Satzung oder die Interessen des Vereins, gegen Beschlüsse und 
Anordnungen der Vereinsorgane, sowie unehrenhaftes Verhalten, soweit es 
mit dem Vereinsleben in unmittelbarem Zusammenhang steht. Über den Aus-
schluss entscheidet der Vereinsvorstand auf Antrag des Vereinsvorsitzenden. 
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§  8:   Ehrenmitgliedschaft 

Abs. 1:   Wer sich hervorragende Verdienste um den Verein erworben hat, kann auf Vor-
schlag des Vereinsvorsitzenden zum Ehrenmitglied ernannt werden. Die Ernen-
nung beschließt der Vereinsausschuss. 

Abs. 2:   Die Ehrenmitgliedschaft kann nur in derselben Weise aberkannt werden. 

III:   Beiträge, Gebühren, Rechte und Pflichten der Mitglieder 

§  9:   Gebühren und Beiträge 

Abs. 1:   Bei Aufnahme in den Verein ist eine Aufnahmegebühr zu zahlen. 

Abs. 2:   Die Mitglieder haben einen Vereinsbeitrag zu zahlen. Der Vereinsbeitrag ist im 
voraus für das Geschäftsjahr zu entrichten. Er wird mit dem Erwerb der Mit-
gliedschaft für das laufende Geschäftsjahr fällig, im Übrigen im ersten Monat 
jedes Geschäftsjahres. 

Abs. 3:   Der Vereinsausschuss kann aus besonderen Gründen die Aufnahmegebühr und 
den Vereinsbeitrag ganz oder teilweise erlassen oder stunden. 

Abs. 4:   Die Höhe der Aufnahmegebühr und des Vereinsbeitrages setzt die ordentliche 
Mitgliederversammlung fest. 

Abs. 5:   Die Aufnahmegebühr und der Vereinsbeitrag können nicht gegen Forderungen 
aufgerechnet werden (Aufrechnungsverbot). 

Abs. 6:   Ehrenmitglieder sind von der Zahlung der Aufnahmegebühr und des Vereins-
beitrages befreit. 

Abs. 7:   Details zum Beitragswesen sind geregelt in der Beitragsordnung, die vom Ver-
einsausschuss unter Beachtung der obigen Punkte beschlossen wird. 

§  10:   Stimm- und Wahlrechte; Wählbarkeit 

Abs. 1:   Mitglieder im Alter von mindestens 18 Jahren (Vollmitglied) sind stimm- und 
wahlberechtigt. 

Abs. 2:   Mitglieder im Alter bis zu 18 Jahren sind nicht stimm- und wahlberechtigt. Sie 
können an den Mitgliederversammlungen nur nach näherer Bestimmung des 
Vereinsausschusses teilnehmen. 

Abs. 3:   Mitglieder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können einem 
Vereinsorgan nicht angehören. Ausgenomen hiervon sind die Vertreter der Ver-
einsjugend im Vereinsausschuss. 

§  11:   Sonstige Rechte und Pflichten der Mitglieder 

Abs. 1:   Die Mitglieder können an den Veranstaltungen des Vereins teilnehmen und die 
Einrichtungen des Vereins benutzen. Sie können in allen Abteilungen des Ver-
eins Sport treiben. 

Abs. 2:   Für die Mitglieder sind die Satzung, die Ordnung und die Beschlüsse der Ver-
einsorgane verbindlich. 
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Abs. 3:   Bei der Benutzung der Sporteinrichtungen haben die Mitglieder die von den 
Vereinsorganen oder den Abteilungen erlassenen Ordnungen zu beachten. Den 
Anordnungen der Aufsichtspersonen ist Folge zu leisten 

Abs. 4:   Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinsinteressen zu fördern und alles zu 
unterlassen, was dem Ansehen und dem Zweck des Vereins entgegensteht. 

Abs. 5:   Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein laufend über Änderungen in ihren 
persönlichen Verhältnissen schriftlich zu informieren. Dazu gehören insbeson-
dere:  
- Änderung von Kontaktdaten, speziell von Anschriften  
- Änderung der Bankverbindung  
- Änderung von persönlichen Daten, die für das Beitragswesen relevant sind 

(z.B. Beendigung der Schulausbildung, etc.)  

IV:   Organe des Vereins   

§  12:   Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der Vereinsvorstand und 
der Vereinsausschuss. 

V:   Die Mitgliederversammlung 

§  13:   Versammlungen der Vereinsmitglieder 

Versammlungen der Vereinsmitglieder sind die ordentliche Mitgliederver-
sammlung und die außerordentliche Mitgliederversammlung. 

§  14:   Ordentliche Mitgliederversammlung 

Abs. 1:   Die ordentliche Mitgliederversammlung soll im ersten Vierteljahr jedes Ge-
schäftsjahres durchgeführt werden. Der Vereinsvorstand lädt dazu im amtli-
chen Veröffentlichungsblatt der Stadt Weinstadt und durch Aushang in der Ge-
schäftsstelle unter Mitteilung der Tagesordnung ein. Die Einladungsfrist beträgt 
drei Wochen; sie beginnt mit der Publikation im amtlichen Veröffentlichungs-
blatt. Der Vereinsvorstand trifft nähere Bestimmungen über die Teilnahme von 
Mitgliedern im Alter bis zu 18 Jahren. 

Abs. 2:   Die Tagesordnung hat zu enthalten: 
- Erstattung des Geschäfts- und Kassenberichts des Vereinsvorsitzenden und 

des Vereinskassier, 
- Bericht der Rechnungsprüfer, 
- Entlastung des Vereinsvorstandes, 
- Wahlen des Vereinsvorstandes, der Rechnungsprüfer sowie der Beisitzer 

im Vereinsausschuss. 
- Beschlussfassung über Anträge.  

Abs. 3:   Anträge aus den Reihen der Mitglieder sind mindestens zwei Wochen vor dem 
Zusammentreffen der ordentlichen Mitgliederversammlung dem 
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Vereinsvorsitzenden, schriftlich mit Begründung, einzureichen. Verspätet ein-
gehende Anträge werden nicht mehr auf die Tagesordnung gesetzt, ausgenom-
men hiervon sind Dringlichkeitsanträge, die mit dem Eintritt von Ereignissen 
begründet werden, welche nach Ablauf der Antragsfrist eingetreten sind. Über 
ihre Zulassung entscheidet die Versammlung. 

Abs. 4:   Die ordentliche Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der er-
schienenen Mitglieder beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen ist. 
Abgestimmt wird durch Handzeichen oder durch Aufstehen oder Sitzenbleiben. 
Ein Mitglied kann Abstimmung mit verdeckten Stimmzetteln verlangen. Bei der 
Beschlussfassung entscheidet, soweit nicht diese Satzung ein anderes be-
stimmt, die einfache Mehrheit der erschienenen Mitglieder. 

Mitglieder, die sich der Stimme enthalten, sind als nicht erschienene Mitglieder 

zu zählen. Bei Stimmengleichheit ist die Abstimmungsfrage abgelehnt. 

§  15:   Außerordentliche Mitgliederversammlung 

Abs. 1:   Der Vereinsvorsitzende kann außerordentliche Mitgliederversammlungen ein-
berufen. 

Abs. 2:   Der Vereinsvorsitzende ist zur Einberufung verpflichtet, wenn das Interesse des 
Vereins es erfordert, oder wenn die Einberufung von einem Drittel der Mitglie-
der, schriftlich, unter Angabe des Zweckes und der Gründe, begehrt wird. Wird 
die Einberufung begehrt, dann ist die Versammlung spätestens vier Wochen 
nach dem Zugang des Ersuchens einzuberaumen. Punkte der Tagesordnung 
können nur solche sein, die zur Einberufung geführt haben. § 14 Abs. 4 gilt ent-
sprechend. 

VI:   Verwaltung des Vereins 

§  16:   Vereinsvorstand 

Abs. 1:   Der Vereinsvorstand besteht aus mindestens 1, höchstens 3 Vorsitzenden und 
dem Vereinskassier. 

Abs. 2:   Die Mitglieder des Vereinsvorstandes werden, und zwar jedes von ihnen einzeln 
für sein Amt, von der ordentlichen Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 
Jahren mit der Maßgabe gewählt, dass ihr Amt bis zur Durchführung der Neu-
wahl fortdauert. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, ist in der nächs-
ten Mitgliederversammlung eine Ersatzwahl durchzuführen. 

Abs. 3:   Der Vereinsvorstand ist beschlussfähig, wenn alle Vorstandsmitglieder an der 
Beschlussfassung teilnehmen. Er entscheidet mit der Mehrheit seiner Mitglie-
der. Ein Beschluss kann im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst werden. 

Abs. 4:   Der Vereinsvorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Zur 
Vertretung genügt die Mitwirkung von zwei Vorstandsmitgliedern. Schriftliche 
Erklärungen, durch die der Verein verpflichtet werden soll, sind in der Weise 
abzugeben, dass unter dem Vereinsnamen das Wort „Vorstand“ und darunter 
die eigenhändigen Unterschriften von zwei Vorstandsmitgliedern gesetzt wer-
den. 
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§  17:   Vereinsausschuss 

Abs. 1:   Der Vereinsausschuss besteht aus dem Vereinsvorstand (§16 Abs. 1), den Ab-
teilungsleitern, den Vertretern des Jugendvorstandes, dem Schriftführer und 
aus vier bis acht Beisitzern. 

Abs. 2:   Die Angelegenheiten des Vereins werden, soweit sie nicht vom Vereinsvorstand 
oder durch Beschlussfassung in einer Mitgliederversammlung zu besorgen sind, 
von dem Vereinsausschuss geordnet. Der Vereinsausschuss bewilligt insbeson-
dere die zur Erfüllung der Vereinsaufgaben erforderlichen Mittel aus dem Ver-
einsvermögen. Beschlüsse des Vereinsausschusses binden den Vereinsvor-
stand. Die Vertretungsbefugnis des Vereinsvorstandes wird dadurch nicht be-
schränkt. 

Abs. 3:   Der Vereinsvorsitzende beruft den Vereinsausschuss nach seinem Ermessen 
ein. Er ist zur Einberufung verpflichtet, wenn drei Ausschussmitglieder dies ver-
langen. Die Einladungen erfolgen in Textform; eine Frist von einer Woche ist 
einzuhalten. 

Abs. 4:   Der Vereinsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens fünf seiner Mitglie-
der, darunter der Vereinsvorsitzende und ein weiteres Vorstandsmitglied, er-
schienen sind. Zur Gültigkeit des Beschlusses ist erforderlich, dass die Ladungs-
frist eingehalten ist. Bei der Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehr-
heit der erschienenen Mitglieder. §14 Abs. 4, Satz 4 und 5 gelten entsprechend. 

Abs. 5:   Die Beisitzer werden in der ordentlichen Mitgliederversammlung für die Dauer 
eines Jahres mit der Maßgabe gewählt, dass ihr Amt bis zur Durchführung der 
Neuwahl fortdauert. §16 Abs. 2, Satz 2 gilt entsprechend. 

Die Abteilungsleiter werden in den Versammlungen der Abteilungen gewählt. 

§  18:   Vereinsvorsitzender 

Der Vereinsvorsitzende (bei dessen Verhinderung ein stellvertretender Vorsit-
zender) leitet die Versammlungen der Mitglieder und die Sitzungen des Ver-
einsvorstandes und des Vereinsausschusses.  

§  19:   Vereinskassier 

Abs. 1:   Der Vereinskassier verwaltet die Vereinskasse und führt über Einnahmen und 
Ausgaben Buch. Er ist als besonderer Vertreter (§30 BGB) befugt, Gebühren, 
Beiträge und Strafgelder einzuziehen. 

Abs. 2:   Der Vereinskassier ist zur Entgegennahme von Zahlungen für den Verein be-
fugt.  

Zahlungen für den Verein darf der Vereinskassier nur auf Grund eines Beschlus-

ses des Vereinsausschusses leisten, oder auf Grund von Rechtsgeschäften, die 

der Vereinsvorstand mit Dritten abgeschlossen hat. 

§  20:   Schriftführer  

Abs. 1:   Der Schriftführer erledigt die schriftlichen Arbeiten. Über jede Mitgliederver-
sammlung, Sitzung des Vereinsvorstandes oder des Vereinsausschusses ist ein 
Protokoll zu führen, in das namentlich die Beschlüsse aufzunehmen sind. 
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Abs. 2:   Die Protokolle sind vom Schriftführer zu erstellen und vom Vereinsvorsitzenden 
freizugeben. Protokolle gelten als akzeptiert, wenn nicht binnen 14 Tagen nach 
Freigabe in Textform gegenüber dem Vereinsvorsitzenden Einwände dagegen 
erhoben werden.  

§  21:   Abteilungen 

Abs. 1:   Zur Erledigung der in ihren Bereich fallenden Vereinsangelegenheiten werden 
Abteilungen eingesetzt. Die Zahl der Abteilungen entspricht den Sportzweigen, 
mit deren Pflege der Verein sich befasst.  

Abs. 2:   Die Abteilungen setzen sich aus denjenigen Vereinsmitgliedern zusammen, die 
sich Ihnen zur Ausübung des betreffenden Sportzweiges angeschlossen haben. 
Sie erledigen die in ihren Bereich fallenden Angelegenheiten selbständig.  

Abs. 3:   Die Abteilung gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung des Vereins-
ausschusses bedarf.  In ihr müssen Bestimmungen über die Versammlungen der 
Mitglieder der Abteilung, über die Wahl eines Abteilungsleiters und über die 
Befugnisse der Abteilung zu Ausgaben enthalten sein. 

§  22:   Vereinsjugend 

Abs. 1:   Die Vereinsjugend ist die Jugendorganisation des Vereins. Ihr gehören alle ju-
gendlichen Mitglieder an sowie die gewählten Mitglieder des Jugendvorstands. 

Abs. 2:   Einzelheiten hierzu sind geregelt in der Jugendordnung im Anhang zur Satzung. 

VII:   Rechnungsprüfung 

§  23:   Rechnungsprüfer   

Abs. 1:   Die ordentliche Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis der Mitglieder 
zwei Rechnungsprüfer für die Dauer von zwei Jahren. Zum Rechnungsprüfer 
kann nur gewählt werden, wer dem Vereinsausschuss nicht angehört und das 
18. Lebensjahr vollendet hat. 

Abs. 2:   Die Rechnungsprüfer prüfen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der 
Belege sachlich und rechnerisch. Sie bestätigen die Prüfung durch Ihre Unter-
schrift und legen der ordentlichen Mitgliederversammlung einen Bericht vor. 

VIII:   Strafbestimmungen 

§  24:   Strafgewalt des Vereins 

Abs. 1:   Die Vereinsmitglieder, mit Ausnahme der Ehrenmitglieder, unterliegen einer 
Strafgewalt.  

Abs. 2:   Der Vereinsvorstand kann auf Antrag des Vereinsvorsitzenden Ordnungsstrafen 
gegen die der Strafgewalt unterliegenden Vereinsmitglieder verhängen, wenn 
sie gegen die Satzung, das Ansehen, die Ehre oder das Vermögen des Vereins 
verstoßen.  
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Abs. 3:   Ordnungsstrafen sind:  
- Verweis 
- Verwarnung 
- Geldstrafen in Höhe bis zu € 75,-- 
- Ausschluss (§ 7 Abs. 4). 

§  25:   Verfahrensbestimmungen 

Abs. 1:   Vor der Bestrafung ist dem Betroffenen Gelegenheit zu geben, sich zu der Be-
schuldigung zu äußern.  

Abs. 2:   Der Strafbeschluss ist dem Betroffenen schriftlich mitzuteilen. Der Betroffene 
ist über die Möglichkeit der Beschwerde zu belehren.  

Abs. 3:   Gegen den Strafbeschluss des Vereinsvorstandes kann der Betroffene innerhalb 
zwei Wochen nach Mitteilung Einspruch erheben. Über den Einspruch entschei-
det der Vereinsausschuss. Zur Sitzung des Vereinsausschusses ist der Be-
troffene einzuladen; die Ladungsfrist beträgt zwei Wochen. 

Abs. 4:   Der Vereinsausschuss weist den Einspruch zurück oder hebt den Strafbeschluss 
auf.  

Abs. 5:   Bis zur Rechtskraft des Strafbeschlusses, der einen Ausschluss enthält, ruhen 
die Rechte des Mitgliedes. 

IX:   Datenschutz 

§  26:   Datenschutz 

Abs. 1:   Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt der Verein personenbezogene Daten 
(insbesondere Kontaktinformationen, Geburtsdatum, Bankverbindung) auf. 
Diese Informationen werden in einem EDV-System gespeichert. Dabei wird je-
dem Vereinsmitglied eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die im Zusammen-
hang mit der Mitgliedschaft erhobenen Daten werden zum Zwecke der Verwal-
tung und Abrechnung sowie des Sportbetriebs unter Beachtung der gesetzli-
chen Bestimmungen gespeichert und verarbeitet.  

Abs. 2:   Als Mitglied des Württembergischen Landessportbundes e.V. (WLSB) ist der 
Verein verpflichtet, seine Mitglieder an den Verband zu melden. Übermittelt 
werden dabei ggf. persönliche Daten entsprechend den Anforderungen des 
WLSB. 

Abs. 3:   Bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben (z. B. Vorstandsmitglieder, Abtei-
lungsleiter) werden ggf. weitere Daten übermittelt. Das Gleiche gilt auch für die 
Teilnahme an Wettkampfveranstaltungen. 

X:   Satzungsänderungen 

§  27:   Satzungsänderung   

Abs. 1:   Eine Änderung der Satzung kann nur in der ordentlichen Mitgliederversamm-
lung beschlossen werden.  
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Abs. 2:   Die Änderung bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der erschienenen Mitglie-
der.  

XI:   Auflösung des Vereins 

§  28:   Auflösung  

Abs. 1:   Die Auflösung des Vereins kann nur in einer ordentlichen Mitgliederversamm-
lung beschlossen werden. 

Abs. 2:   Die Auflösung bedarf der Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen Mitglie-
der (§ 41 BGB). 

Abs. 3:   Die Liquidation erfolgt durch den Vereinsvorstand. 

Abs. 4:   Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an die Stadt Weinstadt, zu übergeben mit der Zweckbe-
stimmung, dass dieses Vermögen unmittelbar und ausschließlich zur Förderung 
des Sports verwendet werden darf. 

XII:   Schlussbestimmung 

§  29:   Inkrafttreten 

Diese Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung am 23.03.2019 beschlos-
sen und ersetzt die bisherige Satzung vom 19.01.2016. Sie tritt mit Ihrer Eintra-
gung in das Vereinsregister in Kraft. 
 
Schnait, den 23.03.2019 

TSV Schnait 1911 e.V. 
Vorstand 
 
 
gez. Klaus Plein             Klaus Metzger 

 


